
TEILNAHMEBEDINGUNGEN  
 
1. Anmeldung 
Die Anmeldung zu DSV-Lehrgängen kann nur über den Landesskiverband vollzogen werden. 
Gegenüber dem Landesskiverband ist ein Nachweis über die Vereinsmitgliedschaft und -tätigkeit 
nachzuweisen. Die Anmeldung wird verbindlich, wenn sie vor Anmeldeschluss zusammen mit der 
Einzugsermächtigung für die Lehrgangsgebühren dem DSV zugegangen ist. Die Annahme der 
Anmeldung durch die DSV-Ski- und Snowboardlehrerschule erfolgt durch die Aufnahme in die 
Teilnehmerliste. Auf eine Bestätigung des Eingangs der Anmeldung verzichtet der Teilnehmer. Ist eine 
Aufnahme in die Teilnehmerliste nicht möglich, wird der Teilnehmer explizit von der DSV-Ski- und 
Snowboardlehrerschule informiert. 
 
1.1 Anmelde-Procedere 
Für die Anmeldung ist ausschließlich das DSV-Anmeldeformular zu verwenden.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. Anmeldetermine 
Die Anmeldetermine sind verbindlich einzuhalten. Die Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen 
entscheidet im Falle einer Ausbuchung des Lehrgangs. Nachmeldungen sind grundsätzlich nicht 
möglich und werden nur bei freien Kapazitäten berücksichtigt. Ein Anspruch auf Lehrgangsteilnahme 
besteht nicht automatisch dadurch, dass die vollständige Anmeldung bei der DSV-Ski- und 
Snowboardlehrerschule eingegangen ist. 
 
3. Lehrgangsgebühren 
Für die Lehrgangsgebühren ist die Einzugsberechtigung auf dem DSV-Anmeldeformular auszufüllen 
und zu unterschrieben. 
 
4. Rücktritt 
Der Teilnehmer ist berechtigt, jederzeit vor Kursbeginn von der Anmeldung zurückzutreten. 
Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung.  
• Rücktritt bis 22 Tage vor Beginn: 10 % der Kursgebühr 
• Rücktritt 21 Tage bis 7 Tage vor Kursbeginn: 30 % der Kursgebühr 
• Rücktritt 6 Tage bis 3 Tage vor Kursbeginn: 50 % der Kursgebühr 
• Rücktritt 2 Tage vor Kursbeginn: 80 % der Kursgebühr 
Zusätzlich fallen bei Buchungen inkl. Übernachtung die jeweiligen Stornogebühren des Hotels an. 
 
5. Kauf von Liftkarten 
Beim Vermerk auf der Anmeldung, dass die Liftkarte vom DSV besorgt werden soll, verpflichtet sich 
der Teilnehmer diese zu nehmen. 
 
 

3. Ausschreibung und Einladung nach Meldeschluss 

2. Weitermeldung 

mit DSV-Einzugsermächtigung 

1. Anmeldung 
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